
dafür, wie ein bereits definierter Fra-
me1  die Wahrnehmung der folgenden 
Ereignisse bestimmt? Oder ein klarer 
Fall von Manipulation zur Vernichtung 
einer unliebsamen Kollegin – mit dem 
Ergebnis, selbst als integer und poli-
tisch korrekt dazustehen? Vielleicht 
gar noch in dem Glauben, man hätte 
damit der Geschichte ihren richtigen 
Tribut gezollt und dafür gesorgt, dass 
so etwas wie der Nationalsozialismus 
nie wieder passieren könne? Genau 
diesem Wunschdenken entspringt die 
extreme Dämonisierung dieser Perio-
de deutscher Geschichte – nur hat das 
Erinnern an Ungeheuerliches noch nie 
neue Ungeheuerlichkeiten verhindert. 
Hannah Arendts Feststellung von der 
„Banalität des Bösen“ sollte uns allen 
eine Warnung sein, jedenfalls lässt ihre 
Schlussfolgerung ein Sich-Darüber-
Stellen à la Kerner nicht zu. 
Nimmt man Nationalsozialismus und 
Holocaust zum Maßstab für alles ande-
re, dann können viele Menschen- und 
Bürgerrechte verletzt werden, ohne 
dass wir das Gefühl von Grenzüber-
schreitungen hätten. Wir wiegen uns 
dann vermeintlich in einem sicheren 
Gefühl der eigenen Integrität. So 
schlimm wie die damals sei man ja 
dann noch lange nicht – also ein stän-
diger impliziter Vergleich zum Natio-
nalsozialismus? Dann scheinen Kriege, 
wie heute in Afghanistan oder der Ein-
satz von Phosphorbomben im Irak mit 
deutscher Rückendeckung, gar nicht so 
schlimm. Die Ausweitung militärischer 
Aktivitäten außen und meinungskon-
trollierender Maßnahmen im Inneren 
wird als legitim empfunden – wenn 

die Folie der Interpretation der einmal 
definierte ultimative Schrecken ist, der 
einzigartig und nicht mehr zu über-
trumpfen sei. So leicht ist es nicht. 
Und weder ein Redetabu noch sein 
ständiges Brechen können hier Abhilfe 
schaffen, wie man gerade am Erstar-
ken des Rechtsradikalismus erkennen 
kann. Das Tabu lädt ein, alles Gesagte 
in Frage zu stellen. Das ist gefährlich 
für unsere Demokratie sowie für Völ-
ker- und Menschenrechte, deren welt-
weite Umsetzung noch aussteht und an 
deren Zurückdrängung Deutschland 
aktiv mitarbeitet.

Nazi-Vergleiche sind verpönt, könnte 
man nun meinen – aber sie werden 
nicht immer als Totschlagargument ab-
gelehnt, sondern auch ganz gezielt als 
solches eingesetzt. Interessant ist, dass 
bestimmte Tabubrüche gesellschaftlich 
akzeptiert werden, andere nicht. 

Erlaubte und verbotene Tabubrüche
Betrachtet man die diskursiven Nazi-
Bezüge der letzten Jahre, dann fällt auf, 

dass es offensichtlich „legitime“ und 
„illegitime“ Vergleiche gibt. Als legitim 
erscheinen etwa die, die zu (Kriegs-)
Propagandazwecken herangezogen 
werden – also Joschka Fischers Auf-
forderung „Nie wieder Auschwitz!“, 
um uns zur Teilnahme am Krieg ge-
gen Serbien zu gewinnen. Die Massa-
kerbilder waren gefälscht und heute 
weiß man, dass Scharping und Fischer 
dieses damals schon wussten – ja, dass 
Deutschland gar einen sehr aktiven 
Part in den Zerschlagungsplänen Ju-
goslawiens hatte, wegen derer es heute 
ein Komitee gibt, dass diese Völker-
rechtsverbrechen vor den Gerichtshof 
in Den Haag bringen will. Aber selbst, 
wenn die Massakerbilder nicht ge-
fälscht gewesen wären, hätte man sich 
in anderem Kontext vermutlich gewei-
gert, einen Vergleich mit dem sowohl 
zahlen- als auch methodenmäßig viel 
desaströseren Holocaust zuzulassen. 
Das ist interessant – und scheint etwa 
auf eine aktuelle Kriegspropaganda-
formel auch zuzutreffen, nämlich wenn 
von der Möglichkeit eines „atomaren 
Holocaust“ gesprochen wird in Bezug 
auf die Kernforschung im Iran, dessen 
Regierung man Pläne zum Bau von 
Atombomben unterstellt. Soll also in 
den Händen einer iranischen Führung 
eine solche Technik gefährlicher sein, 
als in der anderer? Dies blendet die bis-
herigen Benutzer von atomaren Stoffen 
in Bomben sowie die Ausbreitung etwa 
von Depleted Uranium völlig aus. 
Während Milosevic und Saddam Hus-
sein propagandistisch mit Hitler gleich 
gesetzt werden durften, wird dies in 
Bezug auf George Bush und seine Po-

Eva Herman polarisiert. Mit dem 
Eva-Prinzip hat sie sich Freunde 

und Feinde gemacht. Vor allem aber 
ist sie wenig glaubwürdig für Werte 
wie die der Hausfrauenrolle, Kinder 
und Familie einzutreten. In vierter Ehe 
verheiratet und eifrig die eigene Karri-
ere verfolgend, entspricht ihr eigener 
Lebenswandel erst einmal nicht ihrem 
niedergeschriebenen Programm. 
Mit ihren neuesten Äußerungen polari-
siert sie weiter. Dabei liegt sie mit ihrem 
Nationalsozialismus-Vergleich voll im 
Trend. Solche Vergleiche kommen häu-
figer vor, als der breiten Öffentlichkeit 
bewusst ist – denn sie werden nur hin 
und wieder so hoch gespielt, wie im 
Falle Kardinal Meisners und nun Eva 
Hermans. Während sie noch gerichtlich 
darum ringt, was sie genau gesagt hat, 
läuft die Verurteilungsmaschine auf 
vollen Touren und weitestgehend ohne 
Rücksichtnahme auf dieses Detail. Und 
während die meisten Medienvertreter 
sie einhellig verteufeln, fragt sich so 
manch aufmerksamer Mediennutzer, 
wie man aus ihren Äußerungen das 
herauslesen konnte, was nun groß in 
der BILD-Zeitung gedruckt steht: „Lob 
für Hitlers Familienpolitik“.  
Dabei hätte man den genauen Text aus 
der Originalaufnahme (nachzuhören 
unter www.youtube.com) entnehmen 
können, die in der Johannes B. Kerner 
Talkshow abgespielt wurde. Es war 
deutlich hörbar, dass Frau Herman 
die Nationalsozialisten kritisierte, wel-
che die Familienwerte missbrauchten, 
wodurch diese Werte in Misskredit 
gerieten. Veröffentlicht wurde weitest-
gehend der Umkehrschluss dieser Aus-

sage, nämlich, dass sie die Nazis für 
ihre Familienwerte gelobt habe. Dass 
Frau Herman hiergegen klagt, ist rech-
tens und sollte beachtet werden. Wa-
rum sie in dieser Situation aber an ei-
ner weiteren Talkshow teilnimmt, mag 
verwundern. Die Medienfachfrau hätte 
doch ahnen können, dass es hier auf 
gezieltes Abwatschen hinaus läuft. Es 
gibt genügend Vorgängerbeispiele. Die 
von Kerner geforderte Entschuldigung 
war vor diesem Hintergrund übrigens 
nicht nur überflüssig, sie wäre in dem 
anstehenden Gerichtsprozess zwischen 
Eva Herman und ihrem ehemaligen 
Arbeitgeber, dem NDR, auch juristisch 
einem einwandfreien Schuldgeständ-
nis gleichgekommen.
War es also geplant, Herman endgültig 
abzusägen? Denn das vermögen derlei 
Skandale um einen Nazi-Vergleich. Die 
Dramaturgie der Kerner-Show legt diese 
Vermutung nahe. Die vermeintlich kol-
legiale Chance, sich zu entschuldigen, 
erschien eher als geplante Farce – auch 
Kerner wusste um Ihre Klage und den 
anstehenden Prozess. Erst sein mas-
sives Bedrängen der Kollegin führte 
zum medialen Eklat. Dass Herman sich 
in diesem Moment der Zuspitzung zu 
einer weiteren Äußerung hinreißen 
ließ, zeugt nicht gerade von Professi-
onalität. Dass das einst Möllemann 
passiert ist, ist für einen Politiker schon 
naiv genug – aber für einen Medien-
profi mehr als verwunderlich. Dennoch 
hat sie auch in der Kerner-Show, an-
ders als es die meinungsbestimmende 
BILD-Zeitung behauptet, nicht den 
Autobahnbau der Nazis „gelobt“. Das 
stimmt einfach nicht. Ein Beispiel also 

Nicht alle Nazi-Vergleiche 
lösen Empörung aus. 

Manche passieren 
unbemerkt, andere 

scheinen willkommen. 
Warum der Fall Eva 

Herman so hoch 
gehandelt wird, ist 

eine ebenso relevante 
Frage wie die um 

unseren Umgang mit 
einer emotional stark 

belasteten Epoche unserer 
Geschichte. 

    Sabine Schiffer
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Evas Sündenfall

Fällt uns das Messen 

mit zweierlei Maß 

überhaupt noch auf?
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J’accuse! , deutsch: Ich klage an! Mit die-
sem Titel war ein offener Brief Emile 
Zolas überschrieben, mit dem er die 
Verlogenheit und das Fehlurteil im 
Falle des Offiziers Dreyfus im Frank-
reich des frühen 20. Jahrhunderts an-
prangerte. Übrigens erfolgreich, weil 
Dreyfus aus purem Antisemitismus 
verbannt worden war und ihm da-
rauf hin – zumindest von offizieller 
Seite – eine Rehabilitation zuerkannt 
wurde. Zola hatte dieses durchschaut 
und sich mit seiner Stellungnahme 
gegen die Antisemiten durchgesetzt. 
Welche Anspielung hat Wolffsohn 
hier gewählt?
Sein Versuch, die Angeklagten damit 
in die Pflicht nehmen zu wollen, kann 
als gescheitert gelten. Manchmal ge-
lingt eben der beabsichtigte Zweck 
und manchmal nicht. Auf jeden Fall 
liegt hier der Versuch vor, durch die 
Erinnerung an ein bestimmtes Tabu 
weitere Kritik und Aufklärung zu 
unterbinden. Wer ein schlechtes Ge-
wissen hat, wird sich durch solche 
Anspielungen vielleicht von weiteren 
Äußerungen abhalten lassen. 

Liquidierungen sind erlaubt
Und dann blieben da noch die unbe-
merkten Nazi-Vergleiche. Etwa wenn 
komplexe Metaphern zum Einsatz 
kommen, mit denen man einst Juden 
und andere „Feinde“ dämonisierte. 
Dies ist allerdings genauso wenig 
ein Spezifikum der nationalsozialis-
tischen Zeit wie einige der anderen 
tabuisierten Begriffe und Diskurs-
strategien. Etwa Goebbels Wieder-
holungsthese als bestes Mittel der 
Überzeugung entspricht Catos „Im 
Übrigen bin ich der Meinung, dass 
Karthago zerstört werden muss!“ – 
mit entsprechendem historischem 
Ausgang. 
Die dämonisierenden Metaphern 
funktionieren subtiler und legen 
unausgesprochen eine bestimmte 
Schlussfolgerung nahe. Wenn von 
Juden als „Parasiten“ die Rede war, 
dann wurden sie nicht „nur“ ent-
menschlicht, wie es Wolffsohn 
richtig feststellt, sondern es wurde 
gleichzeitig ein unausgesprochener 
Schluss nahe gelegt, nämlich, dass es 
vernünftig sei, sich gegen „Ungezie-
fer“ zu schützen – und das bedeutet, 
es zu töten. Wenn also heute über 
Islamismus und Islam als von ei-
ner „Krankheit“ mit starker „Anste-
ckungsgefahr“ gesprochen wird (z.B. 

„Krebsgeschwür“), dann suggeriert 
dies ebenso, dass man etwas gegen 
die Ausbreitung dieser Krankheit 

tun müsse. Aktive Maßnahmen er-
scheinen so im Licht einer defensiven 
Reaktion – mit einer Umkehrung der 
tatsächlichen Machtverhältnisse. 
Erlaubt scheinen dann gezielte Tö-
tungen oder „Liquidierungen“ zu 
sein, auch wenn dies ein glasklarer 
Begriff aus der Nazizeit ist. Wenn 
etwa in Bezug auf Taliban von „Li-
quidierungen“ die Rede ist, wird uns 
gar noch Erleichterung gepredigt. Da 
wird in absoluter Rechtsbeugung so 
genannten „Terrorverdächtigen“ das 
Grundrecht auf einen Gerichtspro-
zess abgesprochen. Der Verdacht 
reicht aus, diese Menschen zu töten. 

Entsprechend dem Prinzip „Recht 
gilt für die Guten“ und „kein Recht 
gilt für die Bösen“ wird hier Legiti-
mation geschaffen für die Beugung 
jeder Rechtsstaatlichkeit sowie von 
Menschen- und Völkerrecht. Diese 
präventiven Tötungen hat tatsäch-
lich Goebbels auch vorgeschlagen 
(s. Tagebucheintrag vom 29.1.1942) 
– sie entsprechen in erschreckend-
logischer Konsequenz dem preemp-
tive strike in der Großmachtpolitik. 
Dagegen machen sich die jenseitsori-
entierten Endzeitbeschwörungen re-
ligiöser Fundamentalisten, seien sie 
christlich oder islamisch, wie welt-
fremde Schlussfolgerungen einiger 

„Idealisten“ aus.

Es wird ein Leichtes sein, aus diesen 
meinen Ausführungen auch eine Ge-
schichte zu konstruieren, die mir eine 
Verharmlosung des Nationalsozialis-
mus unterstellt. Dies sei denen an-
empfohlen, die weiterhin eine wirk-
liche Auseinandersetzung scheuen 
– und sich darauf verlegen, den einen 
zu denunzieren, den anderen nicht, 
um sich ihr Plätzchen in den aufge-
regten Talkrunden zum Thema zu 
sichern. So umgeht man möglichst 
eine klärende Auseinandersetzung, 
die von Generation zu Generation 
neu erarbeitet werden muss und nicht 
per Tabu verordnet werden kann. 
Vielleicht gilt es auch, Klarheit in der 
Sache zu verhindern in einer Zeit, in 
der man Recht nur noch für die eige-
nen Leute gelten lassen will – nicht 
mehr für alle. Die Ressourcen wer-
den knapper: Wasser, Öl, Luft – und 
Recht. Nur durch Verschleierung und 
mit Hilfe aufgeregter Ersatzdebatten 
lässt sich aus angeblichen Antiterror-
maßnahmen ein Überwachungsstaat 
schaffen. Nur durch diskursive Be-
schäftigungstherapie lässt sich das 
Volk davon abhalten, seine eigenen 
Mitsprachemöglichkeiten im kon-
struktiven Sinne auszunutzen. Statt-
dessen wird das neue Opium des 
Volkes – Kulturkampf –portionswei-
se verabreicht. Wir, die wir noch nicht 
in einer Diktatur leben, können nicht 
sagen, „wir hätten es nicht gewusst“. 
Und auch diese letzte Aussage be-
zieht sich wieder auf den National-
sozialismus. Es bliebe zu prüfen, ob 
wir dem mit unserer Alltagssprache 
überhaupt entgehen könnten, wenn 
wir die Subtilitäten der umgedeu-
teten Alltagswörter ernst nehmen, 
die Victor Klemperer in seiner Lingua 
Tertii Imperii – Die Sprache des Dritten 
Reiches zusammen getragen hat. 
Interessant ist, dass der 
„Heuschrecken“-Begriff nach wie vor 
gehandelt wird – und zwar ohne 
großen Skandal. Vielleicht wird der 
Tiervergleich auch weniger auf die 
Einzelpersonen als auf die „Spezies“ 
Manager bezogen – dennoch enthält 
die Bezeichnung Potenzial zur verall-
gemeinernden Diskriminierung einer 
ganzen Berufsgruppe. Sich solche Me-
chanismen bewusst zu machen, wäre 
auf jeden Fall eine wichtige Übung 
für alle – denn dann könnten uns der-
lei Metaphern auch in gefährlicheren 
Anwendungen eher auffallen. 
________________________________

1 „Framing“ bedeutet die Orientierung an 
einem bereits definierten, thematisch eingren-
zenden Rahmen

Erlaubt scheinen dann 

gezielte Tötungen oder 

„Liquidierungen“ zu 

sein, auch wenn dies 

ein glasklarer Begriff aus 

der Nazizeit ist

...besser, Sie lesen die Zukunft

„Rauchen ist für die allermeisten 
Menschen eine durchaus gesunde 

Angelegenheit.“

Dr. Ian McDonald, Chirurg, 1963
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Weltweit fordert das Rauchen laut WHO 5,4 Millionen Tote pro Jahr - Tendenz steigend. 

Die Hälfte davon habe die Dritte Welt zu beklagen. Das ist so, als ob jede Stunde ein Jumbo Jet abstürzen würde.
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